Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Registratur Staatliche Beihilfen
J-70, 4/136
1049 BRÜSSEL, BELGIEN
Fax (0032-2) 296 1242


BESCHWERDE

AN DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
WEGEN NICHTBEACHTUNG DES GEMEINSCHAFTSRECHTS IM FALLE 
ÖSTERREICHS STAATSBEIHILFEN AN DIE FLUGLINIE
“AUSTRIAN AIRLINES“ (AUA), AUSTRIA
1. 
Name und Vorname des Beschwerdeführers:
2. 
Gegebenenfalls vertreten durch:
3. 
Staatsangehörigkeit:
4. 
Anschrift oder Geschäftssitz
:
5. 
Telefon/Fax/E-Mail:
6. 
Tätigkeitsbereich und -ort(e):
Österreich
7. 
Mitgliedstaat oder öffentliche Einrichtung, die nach Ansicht des Beschwerde​führers das Gemeinschaftsrecht nicht beachtet hat:

* Republik Österreich: Bundesregierung, Ministerratsbeschluß vom 16.12.2008

* ÖIAG (Österreichische Industrieholding AG), 1200 Wien, Dresdner Straße 87. Die ÖIAG ist zu 100% im Staatsbesitz und für den Verkauf der Staatsanteile an den Austrian Airlines zuständig.
8. 
Möglichst genaue Darstellung des Beschwerdegegenstands:

a) Staatsbeihilfen verzerren grundsätzlich dem Wettbewerb und widersprechen grundsätzlich dem EU-Vertrag
Aufgrund des allgemeinen Grundsatzes des Verbots staatlicher Beihilfen sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. (Artikel 87 (Ex-Artikel 92) des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft)

Der Wettbewerb wird nun dadurch verfälscht, dass die AUA nun selbst verstärkt Billigtickets um 99 Euro anbieten will und somit Verkehr aus anderen europäischen Mitgliedsstaaten anziehen will. Dies geht natürlich zu Lasten anderer Fluglinien, die dann ihrerseits in wirtschaftliche Bedrängnis kommen könnten oder bereits schon sind (SkyEuorpe). Besonders betroffen von einer solche Dumping-Strategie der AUA wäre vermutlich die Flugline SkyEurope, die von Bratislava (Slowakei) – also 65 Kilometer vom Flughafen Wien-Schwechat entfernt – startet und landet. Diese könnte dadurch in ernsthafte wirtschaftliche Schwierigkeiten gedrängt werden.

Weiters will die AUA durch die Billigtickets Passagiere anlocken, die sonst über andere Hubs (Flughafenknoten) geflogen wären. Der AUA Vorstand Andreas Bierwirth nannte am 30.1.2009 in der Mitarbeiterversammlung als Beispiel Kunden, die von Düsseldorf (Deutschland) nach Barcelona (Spanien) fliegen wollen. Diese könnten durch Billigtickets angelockt werden und würden dann über Wien fliegen. Dies stellt eine klassische Verzerrung des unverfälschten Wettbewerbs dar, die nur durch die staatliche Beihilfe – deren Teil 1 in rechtswidriger Weise von der EU-Kommission am 19.1.2009 genehmigt wurde -  ermöglicht wurde.

Die EU-Kommission führt selbst im Kapitel Staatsbeihilfen an, dass das Ausscheiden von leistungsschwachen Unternehmen ein normaler Vorgang am Markt sei. Obwohl die AUA weit von einem möglichen Konkurs entfernt ist, würde selbst ein Konkurs und somit ein Ausscheiden eines leistungsschwachen Unternehmens dem EU-Grundsatz des unverfälschten Wettbewerbs entsprechen und ein normaler Vorgang. Eine staatliche Beihilfe hingegen wäre ein Verstoß gegen den angeführten Artikel 87 des EG Vertrages.


b)  Auszahlung der Staatsbeihilfe vor Zustimmung der EU-Kommission:
Die Zustimmung zur Staatsbeihilfe an die AUA wurde am 19.12.2008 bei der EU-Kommission beantragt, also nur drei Tage vor der Auszahlung der ersten Tranche von 67 Millionen von den insgesamt 200 Millionen. Dies ist fast 1 Monat vor der Zustimmung der EU-Kommission am 19. Januar 2009. Eine Auszahlung vor der Genehmigung durch die EU-Kommission ist aber laut EU-Recht ausdrücklich verboten. Es liegt ein Verstoß gegen Artikel 88 (ex-Artikel 93) des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vor.

c) Die AUA hat diese staatliche Beihilfe gar nicht notwendig:
* Weiters kann die AUA jederzeit Kredite bei Banken aufnehmen, um die liquiden Mittel zu erhöhen. Innerhalb eines Jahres ist es möglich, dass die AUA einen Teil der überzähligen Flugzeuge (ca 30 der 100 Stück) verkauft. 
* Ebenso könnte die AUA schon längst den Verkauf ihrer nicht betriebsnotwendigen Beteiligungen durchführen. Sie könnte beispielsweise die 25% am Reisebüro TUI Österreich GmbH & CoKG und 25% an der TUI Österreich GmbH, 100% der Wien Oberlaa Liegenschaftsentwicklungs GmbH, 51% der AVS Privatkunden Versicherungsservice GmbH, 100% der AUA Versicherungs-Service Gesellschaft m.b.H., 100% der UIA Beteiligungsgesellschaft m.b.H., 100% der AUA Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. verkaufen (Quelle: Seite 124 der Geschäftsbereichtes der Austrian Airlines 2007)
Alle diese finanztechnischen Maßnahmen hat die Austrian Airline im Jahr 2008 und auch nicht im Jänner 2009 ergriffen.


d) Kein Sparwille und kein eigener Sanierungsbeitrag der AUA:
Obwohl die Krise bereits seit Juni 2008 absehbar war, unternahm die AUA-Geschäftsführung keine nennenswerten Sparmaßnahmen. Es gab beispielsweise
* keine Kündigungen
* keine Gehaltskürzungen
* keinen Gehaltskürzungen des Vorstandes
* keine Kurzarbeit
* keine Reduzierung des defizitären Streckennetzes bis auf Mumbai
* keine Reduzierung der Marktpräsenz
* keine Beendigung der Gratisparkplätze für Mitarbeiter am Flughafen Wien-Schwechat

e) Die Staatsbeihilfe an die AUA ist unangemessen hoch
* Die geplante Staatsbeihilfe von 500 Millionen Euro würde bedeuten, dass jeder der 8 Millionen Österreicher 62,5 Euro zahlen müsste. 
Da geht sich schon fast ein Flugticket je Österreicher nach Barcelona aus. Das kostet hin und retour derzeit 99 Euro inkl. Steuer und Abgaben.

f) Staatsbeihilfe zur Finanzierung einer Unternehmensübernahme ist rechtswidrig
In Wirklichkeit deutet alles darauf hin, dass die 500 Millionen Euro nicht in erster Linie der Sanierung der AUA dient, sondern der Finanzierung der AUA-Übernahme durch die deutsche Lufthansa. Somit ist das Einsetzen von Beihilfengelder EU-rechtswidrig.

g) Ein privater Eigentümer hätte anders gehandelt
Ziemlich offensichtlich ist, dass ein privater Eigentümer sich anders verhalten hätte. Ein privater Eigentümer hätte bereits ab Juni 2008 ein Kostensenkungsprogramm durchgeführt, nicht betriebsnotwendige Beteiligungen verkauft, sich auf das Kerngeschäft konzentriert, überzählige Flugzeuge verkauft, eine Kapitalerhöhung durchgeführt (die AUA Aktie bewegt sich seit Sept. 2008 zwischen € 2,50 und € 7,10) oder neue Bankkredite aufgenommen. 


h) Die Privataktionäre der AUA hoffen auf ein großzügiges Abfindungsangebot
Die Privataktionäre der AUA hoffen auf ein Abfindungsangebot der Lufthansa, welches 4,44 Euro je AUA-Aktie betragen soll. Ein solches großzügiges Abfindungsangebot der Lufthansa ist nur aufgrund der Staatsbeihilfen wirtschaftlich sinnvoll. Das Abfindungsangebot an die derzeitigen AUA-Privataktionäre würde der Lufthansa 229 Millionen Euro kosten. Dieses Abfindungsangebot an die derzeitigen Privataktionäre der AUA würde praktisch zur Gänze durch die Rettungsbeihilfe bzw. Staatsbeihilfe finanziert werden (=> siehe Beilage).

i) Was passiert, wenn die EU die Staatsbeihilfe für die AUA nicht genehmigt?
Laut dem AUA-Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Peter Michaelis würde es ohne Staatsbeihilfen zu einer massiven Redimensionierung der Austrian Airlines kommen, die AUA würde also zu einer Regionalfluglinie schrumpfen. Genau das ist es, was der freie Markt und der unverfälschte Wettbewerb bewirken würden. Warum sollte man daher 500 Millionen Euro Steuergeld verpulvern, eine massive Wettbewerbsverzerrung am Flugmarkt und „Verbiegung“  bzw. Bruch des EU-Rechts tolerieren? Nur um die Großmannssucht von Managern und Politikern zu finanzieren?

j) Staatsbeihilfe für eine Fluglinie fördert eine Klimaerwärmung und Klimazerstörung 
Gerade der Klimaschutz ist ein wichtiges Anliegen der EU-Kommission. Durch Staatsbeihilfen an Fluglinien- wie im vorliegenden Fall - werden nur unrentable Flüge subventioniert und am Leben erhalten. Dies widerspricht somit klar den Klimaschutzzielen der EU-Kommission, die eine deutliche Reduzierung des CO2 Ausstoßes fordert. Ohne Staatsbeihilfen werden alle defizitären Flüge gestrichen und die AUA wird auf eine Regionalfluglinie redimensioniert. Im Übrigen bleibt dann die AUA auch österreichisch, weil sie dann für die Lufthansa nicht mehr interessant ist.

9. 
Möglichst genaue Angabe der Bestimmung(en) des Gemeinschaftsrechts an (Verträge, Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen usw.), gegen die der Mitgliedstaat nach Ansicht des Beschwerdeführers verstoßen hat:


VERTRAG ZUR GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT - 
Dritter Teil - Titel VI - Kapitel 1 - Abschnitt 2 : Staatliche Beihilfen

Artikel 87 (ex-Artikel 92)  
(1) Soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. 

Artikel 88 (ex-Artikel 93)   
(3) Die Kommission wird von jeder beabsichtigten Einführung oder Umgestaltung von Beihilfen so rechtzeitig unterrichtet, daß sie sich dazu äußern kann. Ist sie der Auffassung, daß ein derartiges Vorhaben nach Artikel 87 mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar ist, so leitet sie unverzüglich das in Absatz 2 vorgesehene Verfahren ein. Der betreffende Mitgliedstaat darf die beabsichtigte Maßnahme nicht durchführen, bevor die Kommission eine abschließende Entscheidung erlassen hat.
10. 
Geben Sie gegebenenfalls (möglichst mit Angabe der Referenzen) an, ob der betreffende Mitgliedstaat im Zusammenhang mit dem Beschwerdegegenstand eine finanzielle Unterstützung der Gemeinschaft erhalten hat oder erhalten könnte:

unbekannt

11. 
Etwaige bereits unternommene Schritte bei den Kommissionsdienststellen (fügen Sie bitte nach Möglichkeit eine Kopie des Schriftwechsels bei):


keine

12. 
Etwaige bereits unternommene Schritte bei den anderen Organen oder Einrichtungen der Gemeinschaft (z. B. beim Petitionsausschuß des Europäischen Parlaments, beim Europäischen Bürgerbeauftragten). Geben Sie möglichst das Aktenzeichen an, mit dem Ihr Vorgang versehen wurde:

keine



13. 
Bereits unternommene Schritte bei den einzelstaatlichen Behörden - auf zentraler, regionaler oder lokaler Ebene - (fügen Sie nach Möglichkeit eine Kopie des Schriftwechsels bei):

keine. Es betrifft einen Verstoß gegen Europarecht
13.1. 
Administrative Schritte (z. B. Beschwerde bei der zuständigen einzel​staatlichen Verwaltungsbehörde - auf zentraler, regionaler oder lokaler Ebene - und/oder beim Bürgerbeauftragten des Landes oder der Region):
keine. Es betrifft einen Verstoß gegen Europarecht

13.2. 
Schritte bei den Gerichten und ähnlichen Einrichtungen (z. B. Schieds​gericht oder Schlichtungsstelle). (Geben Sie bitte an, ob bereits eine Entscheidung oder ein Schiedsspruch ergangen ist, und fügen Sie den Wortlaut der Entscheidung oder des Schiedsspruchs gegebenenfalls als Anlage bei):


keine. Es betrifft einen Verstoß gegen Europarecht
14. 
Geben Sie etwaige Belege und Beweismittel an, auf die Sie Ihre Beschwerde stützen können, einschließlich der betreffenden innerstaatlichen Rechts​vorschriften (fügen Sie die Beweismittel gegebenenfalls als Anlage bei):

Medienberichte im österreichischen Fernsehen, in den Tageszeitungen und im Internet.  

15. 
Vertraulichkeit (kreuzen Sie das zutreffende Feld an)
:
( 
“Ich ermächtige hiermit die Kommission, bei ihren Kontakten mit den Behörden des Mitgliedstaats, gegen den die Beschwerde gerichtet ist, meine Identität zu offenbaren.”

( 
“Ich bitte hiermit die Kommission, bei ihren Kontakten mit den Behörden des Mitgliedstaats, gegen den die Beschwerde gerichtet ist, meine Identität nicht zu offenbaren.”

16.  
Ort, Datum und Unterschrift des Beschwerdeführers/Vertreters:
(Erläuterungen: nicht mitschicken )

Jeder, der der Ansicht ist, daß eine innerstaatliche Regelung (Rechts- oder Verwaltungsvorschrift) oder Verwaltungspraxis einen Verstoß gegen eine Bestimmung oder einen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts darstellt, kann bei der Kommission eine Beschwerde gegen den betreffenden Mitgliedstaat erheben. Der Beschwerdeführer braucht weder nachzuweisen, daß Handlungsbedarf besteht, noch, daß er selbst von der beanstandeten Zuwiderhandlung hauptsächlich und unmittelbar betroffen ist. Die Beschwerde ist nur dann zulässig, wenn sie die Verletzung des Gemeinschaftsrechts durch einen Mitgliedstaat betrifft. Die Dienststellen der Kommission können anhand der Regeln und Prioritäten für die Aufnahme und Durchführung eines Vertrags​verletzungsverfahrens entscheiden, ob eine Beschwerde weiterverfolgt wird oder nicht.
Jeder, der der Ansicht ist, daß eine Regelung (Rechts- oder Verwaltungsvorschrift) oder Verwaltungspraxis gegen das Gemeinschaftsrecht verstößt, wird aufgefordert, sich vor oder bei Erhebung einer Beschwerde bei der Kommission an die nationalen Verwaltungs- oder Rechtsinstanzen (einschließlich des nationalen oder regionalen Bürgerbeauftragten) und/oder die Schiedsgerichte oder Schlichtungsstellen zu wenden. Die Kommission empfiehlt, vor Erhebung der Beschwerde zunächst die im innerstaatlichen Recht bestehenden Rechtsschutzmöglichkeiten wegen der damit verbundenen Vorteile für den Beschwerdeführer auszuschöpfen.

Zugunsten des Beschwerdeführers sind folgende Verfahrensgarantien vorgesehen.

a) 
Nach Eintragung der Beschwerde beim Generalsekretariat der Kommission wird jeder für zulässig befundenen Beschwerde ein Aktenzeichen zugeteilt. Der Beschwerdeführer erhält danach umgehend eine Empfangsbestätigung mit diesem Aktenzeichen, das er in jedem Schriftwechsel angeben sollte. Die Zuteilung eines solchen Aktenzeichens besagt noch nicht, daß ein Vertragsverletzungsverfahren gegen den betreffenden Mitgliedstaat eingeleitet wird.

b) 
Soweit die Kommissionsdienststellen bei den Behörden des Mitgliedstaats, gegen den die Beschwerde gerichtet ist, vorstellig werden, geschieht dies unter Beachtung der vom Beschwerdeführer unter Nr. 15 dieses Formulars getroffenen Wahl.

c) 
Die Kommission bemüht sich darum, binnen zwölf Monaten nach Eintragung der Beschwerde beim Generalsekretariat in der Sache zu entscheiden (Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens oder Einstellung der Untersuchung). 

d) 
Der Beschwerdeführer wird von der zuständigen Dienststelle informiert, wenn diese beabsichtigt, der Kommission die Einstellung des Beschwerdeverfahrens vorzu​schlagen. Er wird außerdem bei Einleitung des Vertragsverletzungsverfahrens über den Stand des Verfahrens auf dem laufenden gehalten.
� 	Die Verwendung dieses Beschwerdeformulars ist nicht verbindlich. Eine Beschwerde kann auch mit einfachem Schreiben bei der Kommission erhoben werden. Es ist allerdings im Interesse des Beschwerdeführers, möglichst viele sachlich relevante Informationen beizufügen. Das Formular kann auf dem normalen Postweg an folgende Anschrift gerichtet werden:


			Kommission der Europäischen Gemeinschaften


		 	(z. H. des Generalsekretärs)


			Rue de la Loi, 200


			B-1049 Brüssel


			BELGIEN


	Das Formular kann auch bei einer Vertretung der Kommission in den Mitgliedstaaten abgegeben werden. Eine elektronische Fassung des Formulars kann vom Internet-Server der Europäischen Union abgerufen werden. (http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm). 


	Eine Beschwerde ist nur dann zulässig, wenn sie die Verletzung des Gemeinschaftsrechts durch einen Mitgliedstaat betrifft.


� 	Der Beschwerdeführer wird gebeten, der Kommission jede Änderung der Anschrift sowie alle Vorgänge mitzuteilen, die für die Bearbeitung der Beschwerde relevant sein könnten.


� 	Der Beschwerdeführer wird darauf hingewiesen, daß die Offenbarung seiner Identität durch die Kommissionsdienststellen in manchen Fällen für die Bearbeitung der Beschwerde unerläßlich ist.
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